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Stellungnahme der TAG GmbH zur Konsultation: 

 
Begutachtungsentwurf zur Gas-Systemnutzungsentgelte-Ver-

ordnung 2013 (GSNE-VO 2013) – 2. Novelle 2026 

 

 

 

Stand 04. Mai 2026 
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Einleitung 

 

 

TAG GmbH bedankt sich bei E-Control für die Möglichkeit, zum Entwurf der Gas Systemnut-

zungsentgelte-Verordnung 2013 (GSNE-VO 2013) – 2. Novelle 2026 wie folgt Stellung nehmen 

zu können. 

 

 

Ausgleichszahlungen zwischen Fernleitungsnetzbetreibern (§7) 

 

 

Da die derzeit in der GSNE VO vorgesehene Formulierung bezüglich der Ausgleichszahlungen 

zwischen den Fernleitungsnetzbetreibern (§7) unklar formuliert ist, würde TAG GmbH gerne zur 

Klarstellung folgende Formulierung anregen. 

 

 

(1) In Bezug auf das kapazitätsbasierte Entgelt ist Gas Connect Austria GmbH ver-

pflichtet, an TAG GmbH jährlich XXX netto, höchstens jedoch im Ausmaß von XX% 

(αITC) der tatsächlichen kapazitätsbasierten Erlöse der Gas Connect Austria GmbH 

(𝐼𝑇C actual = αITC ⋅kapazitätsbasierte Erlöse GCA actual) zu bezahlen. Die Ausgleichs-

zahlung (AZ) erfolgt in monatlichen Teilbeträgen, die auf Basis AZ monthly = αITC ⋅tat-

sächliche kapazitätsbasierte Erlöse GCA actual des entsprechenden Monates bis 

zur Erreichung der jährlichen Deckelung zu berechnen sind.  

(2) In Bezug auf das mengenbasierte Entgelt ist Gas Connect Austria GmbH zusätz-

lich verpflichtet, an TAG GmbH jährlich XXX netto, höchstens jedoch im Ausmaß 

von XX% (αITC) der tatsächlichen mengenbasierten Erlöse der Gas Connect Aus-

tria GmbH (𝐼𝑇C actual = αITC ⋅mengenbasierte Erlöse GCA actual) zu bezahlen. Die 

Ausgleichszahlung (AZ) erfolgt in monatlichen Teilbeträgen, die auf Basis AZ monthly 

= αITC ⋅tatsächliche mengenbasierte Erlöse GCA actual des entsprechenden Monates 

bis zur Erreichung der jährlichen Deckelung zu berechnen sind.  

 

TAG GmbH steht gerne für weitere Diskussionen, zur sorgfältigen inhaltlichen Auseinanderset-

zung und Gesprächen zu diesem Formulierungsvorschlag zur Verfügung. 

 

 

 


